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Sehr geehrte Damen und Herren! 

Das Kollegium des Landesschulrates für 
I, hat in seiner Sitzung am 17. März 
mitfolgende Stellungnahme beschlossen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Der Amtsführende Präsident 
des Landesschulrates für Oberösterreich: 
Dr. Johannes Riedl eh. 

Anlage 

Zustellhinweis: 

Oberösterreich, Sektion 
1998 die in der Anlage 

�r�_s
.
idium des __ .��_��

_
(:malrates, Dr. -Karl-Renner-Ring 1, 1010 Wien 
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LANDES SCHULRAT FÜR OBERÖSTERREICH 

1.1 Entscheidung über Organisationsform - SchOG § 12 Abs.3 (S.2 - Z 12) 

Die Entscheidung über die Organisationsform der Vorschul stufe (getrennte/gemeinsame 
Führung) durch die Behörde nach Anhörung der Kollegien des BSR und des LSR bedeutet einen 
enormen Verwaltungsaufwand (bzw. auch Kostenaufwand) und sollte den Standorten CSchul
bzw.Klassenforum) überantwortet werden, die in Absprache mit dem Bezirksschulrat 
(Ressourcenzuteilung!) standortbezogene autonome Entscheidungen treffen 
(Landesausführungsgesetz! !) 

1.2 Aufnahme aller schulpflichtigen/schulfähigen Kinder - SchOG-Erläut. (S.l - Z 1) 

Eine Zurückstellung vom Schulbesuch sollte trotz vorhandener Vorschulstufe in Ausnahmef,illen 
(ersichtliche geistige oder mehrfache Behinderung, massiver körperlicher bzw.sozialer 
Entwicklungsrückstand oder bei Fehlen einer altersgemäßen Integrationseinrichtung) möglich 
sein, um unnötige Schulunfähigkeitserklärungen zu vermeiden. Derartige Rückstellungen dürfen 
nur nach Zustimmung des BSR (Befassung des SPZ) erfolgen. 

1.3 Schülerzahl in Vorschulklassen - SchOG § 14 Abs.2 (S.3 - Z 7) 

SPflG § 7 Abs.8 u.11 (S.3 - Z 6) 

Das Kollegium des Landesschulrates für Oberösterreich weist ausdrücklich darauf hin, daß die 
variable Zuordnung der Schülerinnen und Schüler im Schuleingangsbereich zu einer erheblichen 
Steigerung der Personalkosten führen kann. Insofern teilt das Kollegium des Landesschulrates 
rur Oberösterreich die Schätzung der zusätzlichen Kosten, dargelegt in den Erläuterungen, nicht. 

1.4 Wechsel der Schulstufen innerhalb der Grundstufe I während des Unterrichtsjahres 

SchUG § 17 Abs.5 (S.l - Z 1) 

Neben der Vermeidung einer Überforderung ist auch eine mögliche Unterforderung zu 
berücksichtigen (vgl. Erläuterungen: Besonderer Teil S.3). Diese Regelung ist eigentlich nur 
notwendig, wenn die Grundstufe I mit eigenen Schulstufen geführt wird. Ein bessere Alternative 
dazu wäre eine Entscheidungsmöglichkeit über die Gesamtdauer der Grundstufe lohne Fixierung 
auf eine Schulstufe. 
Da das Durchlaufen der Grundstufe I in 3 Jahren ein zusätzliches Schuljahr für das Kind 
bedeutet, sollte in Analogie zu bereits bestehenden Regelungen auch für diese Fälle ein 
Berufungsrecht vorgesehen werden. 
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1.5 Beurteilung der Leistungen - SchUG § 18 Abs.2 (S.l - Z 2) 

Die beiden im Entwurf vorgeschlagenen Varianten sind unzureichend. Insbesondere ist die 
l .Variante abzulehnen, da diese für die Grundstufe I weiterhin die Beurteilung durch Noten 
festschreibt - eine Beurteilungsform, die in den bisherigen Schulversuchen zum 
Schuleingangsbereich nicht mehr zur Diskussion steht. die Variante 2 sollte mit der Möglichkeit 
einer "umfassenden mündlichen Information" ergänzt werden. 
Die Gesamtnote für die Schulnachricht sollte durch eine umfassende mündliche 
Elterninformation ersetzt werden. Diese Form der Leistungsbeurteilung ist die in den 
Schulversuchen in O.Ö. am häufigsten praktizierte Beurteilungvariante und hat sich laut 
Rückmeldungen von Lehrern und Eltern bestens bewährt. 

1.6 Hinweise zu den Kosten (Lehrerdienstposten) 

Um die notwendige Unterrichtsqualität sicherzustellen, müssen für den Schuleingangs

bereich ausreichend Ressourcen zur Verf'tigung stehen. Auf Grund der Erfahrungen mit 

den Schulversuchen (SchOG § 131c) werden für mindestens 20 % des erstmals 
schulpflichtigen Altersjahrganges Lehrerwochenstunden analog der Vorschulstufe (Teiler 

12) benötigt, die entweder in der Vorschulklasse oder als zusätzliche Lehrerstunden in 

Klassen mit gemeinsamer Führung der Vorschulstufe mit der ersten Schulstufe einzusetzen 

sind. 

SchOG § 129 (S.4 - Z 16) 

Die Einführung einer lebenden Fremdsprache auf der Grundstufe I wird als bedeutend anerkannt. 
Sie sollte zunächst durch unverbindliche Übung bis zum Jahr 2003 vorbereitet werden. Durch 
entsprechende begleitende Maßnahmen der Lehrerqualifikation sollte sodann eine Überführung 
in eine verbindliche Übung der Fremdsprache auf der Grundstufe I möglich sein. Es wird darüber 
hinaus angeregt, diesen Zeitraum auch für begleitende Evulation zu nützen. Weiters ist es 
unbedingt notwendig, daß für die Fortbildung der Lehrer zusätzliche Ressourcen zur Verfügung 
gestellt werden, da aus den derzeit bestehenden Ressourcen heraus die Erreichung der 
entsprechenden Qualifikation nicht betrieben werden kann. 
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Aufgrund SchOG § 131 b wurden auch in O.Ö. zahlreiche Schulversuche zur Leistungs
differenzierung bei heterogener Gruppenbildung (Klassenverband: innere Differenzierung, 
Teamteaching) ohne Einstufung in Leistungsgruppen bzw. ohne Ausweisung der 
Leistungsgruppen im Zeugnis geführt. Bezüglich der Übertritte in weiterführende Schulen am 
Ende der 4.Klasse Hauptschule bestehen erlaßmäßige Regelungen seitens des BMUK und des 
LSR, um Benachteiligungen der Schüler an diesen Standorten zu verhindern. Die vorliegende 
SchOG-Novelle beinhaltet zwar die Möglichkeit einer Flexibilisierung der bisher sehr starren 
Organisationsform hinsichtlich äußerer Leistungsgruppenbildung (Einstufung, Umstufung, 
Termine), ermöglicht jedoch keine Leistungsdifferenzierung ohne Zuteilung zu Leistungs
gruppen bzw. Leistungsniveaus (innere Differenzierung, . . . .  ). Da die bisherigen Schulversuche 
für Lehrer und Schüler äußerst zufriedenstellend verlaufen sind, werden diesbezügliche 
Schulversuche bei Inkrafttreten dieser gesetzlichen Regelung weitherhin (verstärkt) erforderlich 
sem. 
Entscheidungen über die Form des leistungsdifferenzierten Unterrichtes trifft das Schulforum. 

Aufnahme von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf in die Vorschule 

Da der Begriff "Besonderer F örderbedarf' unterschiedlichste Behinderungsarten urnfaßt, ist eine 
verpflichtende Ausdehnung der GS I für alle SPF -Schüler auf drei Jahre nicht sinnvoll. 
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Aufnahme in mittlere und höhere Schulen 

Im Zusammenhang mit der Änderung SchUG § 28 (S.2 - Z 7) wird darauf hingewiesen, daß die 
Aufnahme von Abgängern der Polytechnischen Schulen in mittlere und höhere Schulen derzeit 
noch unbefriedigend gelöst ist. Viele BHS berücksichtigen das PTS-Zeugnis (und damit die 
zuletzt erbrachten Leistungen) nicht und erstellen schulautonome Kriterien nur auf HS- und 
AHS-Basis, da entsprechende Gesetzesbestimmungen fehlen. 
Weiters sind die Übertrittsmöglichkeiten von den Polytechnischen Schulen in eine entsprech
ende zweite Klasse BMS gesetzlich zu regeln, wobei ähnliche Kriterien wie in § 31 (Übertritt 
von BMS in BHS) definiert werden sollten. 

U mstufung in höhere und niedrigere Leistungsgruppen 

Die Bestimmungen SchUG § 31c (S.3 - Z 8) sollten auch für die Polytechnischen Schulen 
Geltung haben. 

Erfüllung der Schulpflicht 
Gemäß SPflG § 5 AbsA (S.1 - Z 1) sollte den Schülern zur Erfüllung der Schulpflicht jede 
Möglichkeit offenstehen, so auch die Absolvierung der Polytechnischen Schule. Es sollte daher 
heißen: " .... an einer mittleren oder höheren Schule oder Polytechnischen Schule zu erfüllen. 

Berechtigungssprengel 
Gemäß PflSchEGG § 13 Abs.2 und 3 (S.1 - Z 1) sollten Berechtigungssprengel auch für die 
Polytechnischen Schulen vorgesehen werden, da nicht an jedem Standort alle Fachbereiche 
angeboten werden können. 

5.1 Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz - LDG § 48 Abs 6 (letzter Satz) 

Da es durch die Novellierung keine Vorschul gruppen mehr gibt, wird eine Änderung des letzten 
Satzes des § 48 Abs 6 wie folgt vorgeschlagen: 
"Bei der Anwendung dieses Absatzes ist die Führung einer Vorschul stufe gemäß § 12 Abs 2 
SchOG einer Klasse gleichzuhalten. " 

5.2 Schulorganisationsgesetz - SchOG § 13 Abs 1 (Grundsatzbestimmung) 

Die "Kann-Bestimmung", daß ein zusätzlicher entsprechend ausgebildeter Lehrer eingesetzt 
werden kann, erschwert in der Landesgesetzgebung jene Formulierung, die dem Kollegium 
wichtig erschiene. Es wird daher vorgeschlagen, das Wort "kann" durch "ist" zu ersetzen. 

r 
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